
Merkblatt für Beschäftigte: Bildschirmarbeitsplatzbrillen 

Dieses Merkblatt unterstützt Sie im Verfahren rund um die Angebotsvorsorge am 
Bildschirmarbeitsplatz (augenärztliche Untersuchung) und bei der Beschaffung einer 
Bildschirmarbeitsplatzbrille, sofern erforderlich.  

1) Angebotsvorsoge durch Ihre Personalstelle oder den Integrierten 
Personalservice: Sie erhalten von Ihrer Personalstelle (oder sofern zuständig vom 
Integrierten Personalservice (IPS) der Performa Nord) ein Angebot für eine 
arbeitsmedizinische Vorsorge. Diese enthält: 

• Das Anschreiben mit dem Hinweis auf die Möglichkeit, eine 
arbeitsmedizinische Vorsorge beim Betriebs- oder Augenarzt (je nach 
Zuständigkeit) in Anspruch zu nehmen 

• Merkblatt für Beschäftigte (das vorliegendes Dokument) 
• Untersuchungsauftrag und Merkblatt für Augenärzte 
• Bestellschein für die Bildschirmarbeitsplatzbrille (von der Personalstelle bzw. 

dem IPS vorausgefüllt) 
• Vorsorgebescheinigung in zweifacher Ausführung 

2) Ihr Weg zur Angebotsvorsorge / augenärztlichen Untersuchung: Sie gehen zum 
Augenarzt / zur Augenärztin Ihrer Wahl und nehmen den Untersuchungsauftrag und 
Merkblatt für Augenärzte, den Bestellschein Bildschirmarbeitsplatzbrille und die 
Vorsorgebescheinigung in zweifacher Ausführung mit. Ausnahme: Wenn Sie 
aufgrund Ihrer Tätigkeit Anspruch auf weitere arbeitsmedizinische Vorsorgen haben, 
übernimmt die Angebotsvorsorge der arbeitsmedizinische Dienst (AMD) im Zentrum 
für gesunde Arbeit. Gleiches gilt, wenn vertragliche Vereinbarungen regeln, dass der 
AMD die Angebotsvorsorge für die Beschäftigten Ihrer Dienststelle übernimmt. 
Stimmen Sie sich dazu ggf. mit Ihrer Personalstelle ab.  
Sie legen dem Augenarzt / der Augenärztin das Dokument „Untersuchungsauftrag 
und Merkblatt für Augenärzte: Bildschirmarbeitsplatzbrillen“ vor. Sofern die 
Angebotsvorsorge ergibt, dass Sie eine Bildschirmarbeitsplatzbrille benötigen, füllt 
der Augenarzt / die Augenärztin die Felder „Empfehlung und Unterschrift und 
Stempel des Betriebs- oder Augenarztes“ und „Glasempfehlung“ auf dem 
Bestellschein für Bildschirmarbeitsplatzbrille aus.  
Wichtige Hinweise:  
• Sie haben nur dann einen Anspruch auf eine Bildschirmarbeitsplatzbrille, wenn 

das Ergebnis der Angebotsvorsorge ist, dass eine normale Sehhilfe nicht 
ausreicht bzw. nicht geeignet ist und eine spezielle Sehhilfe für die Arbeit am 
Bildschirmarbeitsplatz erforderlich ist. 

• Nur wenn der Betriebs- oder Augenarzt die entsprechenden Felder auf dem 
Bestellschein ausgefüllt hat und der Arbeitgeber die Genehmigung vorausgefüllt 
hat, können Sie eine Bildschirmarbeitsplatzbrille erhalten.  



Lassen Sie bitte vom Augenarzt zusätzlich die Vorsorgebescheinigung in zweifacher 
Ausführung ausfüllen. Ein Exemplar behalten Sie, ein Exemplar geben Sie in Ihrer 
Personalstelle bzw. bei dem IPS ab.  

3) Ihr Weg zum Optiker 
Wenn der Augenarzt / die Augenärztin oder der Betriebsarzt / die Betriebsärztin eine 
Bildschirmarbeitsplatzbrille für erforderlich hält und den Bestellschein 
entsprechend ausgefüllt hat, können Sie in einer Filiale von Apollo Optik eine 
Bildschirmarbeitsplatzbrille gemäß des verhandelten Leistungskatalogs auswählen. 
Der/die Optiker/in berät Sie entsprechend der Empfehlung, die der Augenarzt / die 
Augenärztin oder der Betriebsarzt / die Betriebsärztin auf dem Bestellschein 
angekreuzt hat.  
Sie haben die Möglichkeit höherwertige Leistungen (z.B. eine Brillenfassung oder -
gläser) durch private Zuzahlung zu erhalten. Hierfür erstellt Apollo Optik getrennte 
Rechnungen für den Arbeitgeber (= Kosten im Rahmen des verhandelten 
Leitungskatalogs) und für Sie (für die Inanspruchnahme höherwertigerer Leistungen 
als im verhandelten Leistungskatalog vorgesehen).  
Wichtig ist, dass Sie den Brillenempfang mit Ihrer Unterschrift auf dem 
Bestellschein bestätigen.  

4) Die Abrechnung der Bildschirmarbeitsplatzbrille 
Die Abrechnung der Bildschirmarbeitsplatzbrille erfolgt direkt zwischen Apollo Optik 
und Ihrer Dienststelle. Bewahren Sie bitte für eventuelle Rückfragen den 
Auftragsausdruck von Apollo Optik auf. Falls Sie höherwertige Leistungen gewählt 
haben, rechnen Sie diese bitte direkt in der Filiale mit Apollo Optik ab.  

 


